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- öffentlich - 

VL-129/2022 1. Ergänzung 
Fachbereich Zentrale Dienste und 

Finanzen 
Sachbearbeiter Manuela Bröder  

Gemeinde Walluf 
Datum 30.01.2023 

 
 
Beratungsfolge Termin 
Haupt - und Finanzausschuss 14.03.2023 
Gemeindevertretung der Gemeinde Walluf 23.03.2023 
 
Klimaangepasstes Waldmanagement 
 
Anlage(n): 
1. Anlage 1 - Förderprogramm BMEL 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
rd. 23.000 € jährlich 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Walluf nimmt Stellungnahme und Empfehlung des Forstamts Rüdesheim zum 
BMEL-Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zur Kenntnis und beschließt, die 
entsprechende Förderung zu beantragen. Das Forstamt stellt im Rahmen der forstlichen 
Betreuung Umsetzung und Einhaltung der Förderkriterien sicher und unterstützt die Gemeinde bei 
der Antragstellung. 
 
Sachverhalt: 
Das Förderprogramm für „Klimaangepasstes Waldmanagement“ ist ein neues Förderprogramm 
des Bundes und im Wesentlichen eine Verstetigung der Bundeswaldprämie aus dem Jahr 2021. 
Für die Förderdauer (20 Jahre) soll ein jährlicher Fördersatz je Hektar Waldfläche gezahlt werden 
– bei der Größe von Walluf 100 €/ha/Jahr. Potenziell wären das im Fall der Gemeinde Walluf 
jährlich rd. 23.000,- €. 

Entsprechend der beigefügten Anlage zur Einschätzung der Förderkriterien kommt das Forstamt 
Rüdesheim zu dem Schluss, dass die zwölf Kriterien des Förderprogrammes „Klimaangepasstes 
Waldmanagement“ nur in wenigen Bereichen (Zahl der Habitatbäume je Hektar, Wasserrückhalt, 
Rückegassenabstände) über die ohnehin bereits durch die Gesetzgebung des Landes Hessen, die 
Betreuung durch den Landesbetrieb Hessen Forst und die Auflagen aus der PEFC-
Nachhaltigkeits-Zertifizierung im Gemeindewald Walluf umgesetzten forstlichen Standards 
hinausgehen, relativ einfach umzusetzen sind und in Bezug auf die in Aussicht gestellte Förderung 
von 100 Euro/Hektar/Jahr insgesamt vertretbar erscheinen.  

Die zusätzlichen Auflagen und der unzweifelhaft in einigen Bereichen entstehende 
naturschutzfachliche Mehrwert wird nach Ansicht des Forstamts annehmbar kompensiert. Das 
BMEL-Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ erscheint somit als 
empfehlenswerte Möglichkeit, nachhaltig und langfristig (20 Jahre) mit einer kalkulatorischen 
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Förderung von bis zu rd. 23.000 € jährlich einen substanziellen Beitrag für Bewirtschaftung und 
Entwicklung des Wallufer Gemeindewaldes zu erzielen. 

Aufgrund der Langfristigkeit und der geforderten Auflagen bittet das Forstamt um eine 
Eigentümerentscheidung über die Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes 
Waldmanagement“. 

 
 
 
 
 
Nikolaos Stavridis, Bürgermeister 




